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VIII. Tagung der Alpenkonferenz 

16. November 2004, Garmisch-Partenkirchen 

 

Vorläufiges Beschlussprotokoll 
 
 

 
 
Herr Bundesminister Jürgen Trittin, Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und Vorsitzender der Alpenkonferenz eröffnet die VIII. Alpenkonferenz. 
 
 
Top 1: Genehmigung der Tagesordnung 
 
Die Alpenkonferenz genehmigt die Tagesordnung.  
 
 
Top 2: Beschlussfassung über die Befugnisse 
 
Die Alpenkonferenz stellt fest, dass die Vertreter der Vertragsparteien mit den gehö-
rigen Vollmachten ausgestattet sind.  
 
 
Top 3: Genehmigung der Teilnahme der Beobachter 

Die Alpenkonferenz stellt fest, dass die anwesenden Organisationen bereits als  
Beobachter zugelassen sind. 
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Top 4: Berichte über Ratifikation und Umsetzung 
 
Die Alpenkonferenz nimmt die Berichte der Vertragsparteien zum Stand der Ratifizie-
rung und Umsetzung zur Kenntnis. 
 
 
Top 5: Bericht über die Arbeit des Ständigen Ausschusses zwischen der 
VII. und VIII. Alpenkonferenz 
 
Die Alpenkonferenz nimmt den Bericht über die Tätigkeit des Ständigen Ausschusses1 
zur Kenntnis und dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. 
 
 
Top 6: Mehrjähriges Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz (2005-2010) 
 
Die Alpenkonferenz  
 

1. verabschiedet das Mehrjährige Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz2.  
 

2. verabschiedet die Erklärung zum Mehrjährigen Arbeitsprogramm der Alpen-
konferenz (2005-2010)3. 

 
 
Top 7: Verkehr 
 
Die Alpenkonferenz  
 

1. nimmt den Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe „Verkehr“4 zur Kenntnis und 
dankt der Vorsitzenden und der Arbeitsgruppe für die geleistete Arbeit.  

 
2. nimmt den vom Ständigen Ausschuss verabschiedeten „Synthesebericht über 

die Umsetzung des Verkehrsprotokolls“5 zur Kenntnis. 
 
3. verabschiedet beiliegende Erklärung zum Thema Verkehr6. 

 
4. beauftragt den Ständigen Ausschuss und die Arbeitsgruppe „Verkehr“ unter 

französischem Vorsitz, nach Maßgabe des beschlossenen Mandats in der Anla-
ge7 ihre Arbeit fortzusetzen und der IX. Alpenkonferenz hierüber zu berichten. 

 

 
1 Siehe Anlage 1 – Dokument VIII/5 
2 Siehe Anlage 2 – Dokument VIII/6/2 
3 Siehe Anlage 3 – Dokument VIII/6/3 
4 Siehe Anlage 4 – Dokument VIII/7/1 und Anlagen 
5 Siehe Anlage 5 – Dokument VIII/7/2 
6 Siehe Anlage 6 – Dokument VIII/7/3 
7 Siehe Anlage 7 – Dokument VIII/7/4 
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Top 8: Umweltziele und Indikatoren 
 

Die Alpenkonferenz 

 
1. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe „Umweltziele und Indikatoren“8 zustim-

mend zur Kenntnis und dankt dem Vorsitzenden und der Arbeitsgruppe für die 
geleistete Arbeit. 

 
2. erachtet das Mandat der Arbeitsgruppe „Umweltziele und Indikatoren“ für er-

füllt. 
 

3. nimmt das vorgeschlagene Indikatorensystem in dieser Form an und geht da-
von aus, dass das Ständige Sekretariat die internationale Diskussion um die 
Indikatoren in ihrer Relevanz für die Alpen verfolgt. 

 
4. beauftragt das Ständige Sekretariat,  

 
a. die Ergebnisse der Arbeitsgruppe (insbesondere Tabellen, Karten, Re-

chercheergebnisse, Ausarbeitungen) im Internet verfügbar zu machen,  
 
b. die Diskussion zur Darstellung des Anwendungsbereichs der Alpenkon-

vention, wie von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, aufzugreifen und die 
digitale Grundkarte darauf abzustimmen, sowie 

 
c. den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zu veröffentlichen. 

 

Top 9: Alpenzustandsbericht/ Alpenbeobachtungs- und  
-informationssystem (ABIS/SOIA) 
 
 
I. Alpenzustandsbericht 

 
Die Alpenkonferenz  

 
1. beauftragt das Ständige Sekretariat, bis zur IX. Alpenkonferenz den ersten Al-

penzustandsbericht auszuarbeiten, der auf dem Leitbild einer nachhaltigen 
Entwicklung des Alpenraums basiert, zu noch festzulegenden Schwerpunkten 
den Stand und die Entwicklungstrends quantitativ beziehungsweise qualitativ 
aufzeigt und insoweit die einschlägigen Kernindikatoren entsprechend dem Be-
richt der Arbeitsgruppe „Umweltziele und Indikatoren“ abbildet. Die Vertrags-
parteien sind aufgefordert, die hierfür erforderlichen Daten und Informationen 
an das Ständige Sekretariat zu liefern. Die gemäß II. Punkt 3 gebildete Ar-
beitsgruppe nationaler Kontaktpersonen für den Datenfluss wird die Arbeit des 

                                        
8 Siehe Anlage 8 – Dokument VIII/8/2 
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Ständigen Sekretariats in jeder Hinsicht unterstützen. 
 

2. bittet das Ständige Sekretariat, zur 30. Sitzung des Ständigen Ausschusses ei-
nen Vorschlag für die Struktur und die abzuarbeitenden Schwerpunkte vorzu-
legen. 

 
3. weist darauf hin, dass der Alpenzustandsbericht in der Verantwortung des 

Ständigen Sekretariats liegt, aber den Vertragsparteien und Beobachtern im 
Rahmen der Erarbeitung des Berichts Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
wird. 
 

4. entscheidet, dass nach diesem ersten Alpenzustandsbericht die weiteren Be-
richte alle vier Jahre vorzulegen sind. 

 

II. Alpenbeobachtungs- und -informationssystem (ABIS/SOIA) 

 

Die Alpenkonferenz  
 

1. hält die vom Ständigen Sekretariat vorgelegte Strategie9 für eine gute Grund-
lage für die weitere Diskussion. 

   
2. betont, dass für ABIS/SOIA kurzfristig eine Struktur etabliert werden soll, die 

im Besonderen die Erarbeitung des Alpenzustandsberichts zum Inhalt hat. 
  

3. setzt dazu beim Ständigen Sekretariat eine Expertengruppe ein, die zur Auf-
gabe hat, das Ständige Sekretariat bei der Bewertung der Daten zu beraten 
und die sich aus den gemäß Punkt 5 zu benennenden nationalen Kontaktper-
sonen zusammensetzt. 

 
4. hält fest, dass in dieser Expertengruppe zunächst Struktur und Ausrichtung 

von ABIS/SOIA zu erarbeiten sind und die Funktionen dieser Expertengruppe 
hierzu von den nationalen Focal Points im Rahmen des Ständigen Ausschusses 
wahrgenommen werden sollen. 

 
5. fordert die Vertragsparteien auf, dem Ständigen Sekretariat bis Ende des Jah-

res 2004 nationale Kontaktpersonen für den zur Erstellung des Alpenzu-
standsberichts erforderlichen Datenfluss von den Vertragsparteien zum Stän-
digen Sekretariat zu benennen. 

 
6. bittet das Ständige Sekretariat, im Lichte der gewonnenen Erfahrungen erneut 

die längerfristige Strategie für ABIS/SOIA vorzuschlagen.  
 

                                        
9 Siehe Anlage 9 – Dokument VIII/9/2 
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Top 10: Naturgefahren 

 
1. Angesichts der Naturgefahren einerseits und der besonderen Bedeutung der 

Alpenregion für Europa als Natur- und Kulturlandschaft, Lebens- und Wirt-
schaftsraum für 14 Millionen Alpenbewohnerinnen und Alpenbewohner, als 
Trinkwasserreservoir und Erholungsraum andererseits unterstreicht die Alpen-
konferenz die Notwendigkeit, die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums zu 
gewährleisten und in diesem Sinne die Konflikte zwischen Siedlung, Verkehr, 
Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft und Freizeitnutzung im Interesse ge-
genwärtiger und zukünftiger Generationen zu bewältigen. Dies muss insbe-
sondere durch die konsequente Umsetzung der Protokolle zur Alpenkonventi-
on, im Besonderen des Bergwaldprotokolls, erfolgen. 

 
2. Die Alpenkonferenz bekräftigt vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen 

Katastrophenereignisse der letzten Jahre – Lawinenwinter, Hochwasser, Mu-
renabgänge und Bergstürze in den Alpen – die zentrale Herausforderung der 
Naturgefahren für nationale und gemeinsame Politiken im Alpenraum. 

 
3. Die Naturgefahren in den alpinen Regionen beeinträchtigen die Regionen des 

Flachlandes. Bezüglich der Reduzierung des Risikos besteht ein gemeinsames 
Interesse und eine gegenseitige Verantwortung. Daher muss das Risikomana-
gement das gesamte Einzugsgebiet einbeziehen. 

 
4. Die Alpenkonferenz nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe „Lawinen,  

Überschwemmungen, Muren und Erdrutsche“ zustimmend zu Kenntnis und 
spricht sich dafür aus, die konkreten Empfehlungen10, die von der Arbeits-
gruppe erarbeitet wurden, im Rahmen der nationalen Politiken und in der ge-
meinsamen Alpenpolitik gemäß der Alpenkonvention umzusetzen. Im Vorder-
grund muss hier ein integrales Risikomanagement stehen, welches auf die 
Prävention, die Katastrophenbewältigung (Intervention) und Wiederinstand-
setzung abzielt. 

 
5. Mit großer Besorgnis stellt die Alpenkonferenz fest, dass der globale Klima-

wandel sich auch in den Alpen durch die Zunahme der Naturgefahren oder als 
sichtbarer Effekt in der Form des fortschreitenden Abschmelzens der Gletscher 
und des Permafrosts auswirkt mit zum Teil sehr erheblichen negativen Konse-
quenzen. Die Alpenkonferenz betont die Notwendigkeit, durch die internatio-
nale Klimapolitik die globale Erwärmung der Atmosphäre gegenüber dem vor-
industriellen Zeitalter auf höchstens 2 Grad Celsius zu begrenzen. Deshalb 
fordert die Alpenkonferenz mit Nachdruck die weltweite Umsetzung der Klima-
rahmenkonvention und die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls durch die noch 
ausstehenden Staaten.  

 

 
10 Siehe Anlage 10 – Dokument VIII/10/2 
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6. Die Alpenkonferenz hält es für erforderlich, auf dem Gebiet der Naturgefahren 
den länderübergreifenden Erfahrungsaustausch zu verstärken. 
Zu diesem Zweck richtet die Alpenkonferenz die „Plattform Naturgefahren“ mit  
folgender Konzeption ein: 

 
o Die „Plattform Naturgefahren“ wird als Netzwerk auf der Ebene hoher 

Beamter der Vertragsparteien mit ständigem Mandat gemäß den Anlagen 
11 und 1211 eingerichtet.  

 
o Sie kommt mindestens einmal jährlich zu einem Treffen zusammen und 

berichtet an die Alpenkonferenz über den Ständigen Ausschuss. 
 

o Die „Plattform Naturgefahren“ arbeitet mit fachlich relevanten internatio-
nalen und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen zu-
sammen. 

 
   
 

 
11 Siehe Anlagen 11 und 12 – Dokumente VIII/10/3 und VIII/10/4 
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Top 11: Bevölkerung und Kultur 
 
Die Alpenkonferenz 
 

1. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe „Bevölkerung und Kultur“12 über die 
möglichen Inhalte sowie die politischen und rechtlichen Formen zur Kenntnis 
und dankt dem Vorsitzenden und der Arbeitsgruppe für die geleistete Arbeit.  

 
2. misst dem Thema „Bevölkerung und Kultur“ im Kontext der nachhaltigen Ent-

wicklung eine hohe Bedeutung bei und beschließt, dass hierzu eine politische 
Deklaration ausgearbeitet wird. 

 
3. beauftragt den Ständigen Ausschuss, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeits-

gruppe „Bevölkerung und Kultur“ unter dem Vorsitz Italiens ihre Arbeiten auf 
der Grundlage der bisher erreichten Ergebnisse, insbesondere der Zusammen-
stellung der möglichen Inhalte in der Anlage13, fortsetzt und den Entwurf der 
Deklaration bis zur IX. Alpenkonferenz vorlegt. 

 
4. beauftragt den Ständigen Ausschuss sicherzustellen, dass die Arbeitsgruppe 

„Bevölkerung und Kultur“ bei der Erarbeitung der politischen Deklaration die 
Beiträge bestehender Netzwerke, Organisationen lokaler und regionaler Ge-
bietskörperschaften des Alpenraums und der Beobachter angemessen berück-
sichtigt und ersucht die Arbeitsgruppe mit den gerade Genannten sowie mit 
dem Vorsitz der Alpenkonferenz bei der Organisation spezifischer Initiativen zu 
diesem Thema zusammenzuarbeiten. 

 
5. beschließt, dass die politische Deklaration der Überprüfung gemäß Beschluss 

VII/4 der VII. Alpenkonferenz unterliegen soll und dass 4 Jahre nach Annah-
me der politischen Deklaration überprüft wird, ob im Lichte der gewonnenen 
Erfahrungen bei der Durchführung der Deklaration, ein Protokoll zum Bereich 
„Bevölkerung und Kultur“ erarbeitet werden soll.  

 
 
Top 12: Internationale Bergpartnerschaften  
 
Die Alpenkonferenz  

 
1. nimmt den Fortschrittsbericht des Vorsitzes des Ständigen Ausschusses14 zum 

Engagement der Vertragsstaaten im Rahmen von Bergpartnerschaften zur 
Kenntnis.  

 
2. begrüßt die Bergpartnerschaften in den Bergregionen Karpaten, Kaukasus, 

Zentralasien durch die Vertragsstaaten und weist darauf hin, dass die Fort-
 

12 Siehe Anlage 13 – Dokument VIII/11/1 
13 Siehe Anlage 14 – Dokument VIII/11/2 
14 Siehe Anlage 15 – Dokument VIII/12 
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entwicklung bestehender Bergpartnerschaften ein langfristiger Schwerpunkt 
im Mehrjährigen Arbeitsprogramm ist. 

 
3. bittet das Ständige Sekretariat, die Zusammenarbeit mit dem Interimsekreta-

riat der Karpatenkonvention aufzunehmen. 
 

4. beschließt, die Erfahrungen aus dem Alpenprozess für die Entwicklung einer 
Kaukasuskonvention zur Verfügung zu stellen. 

  
5. nimmt den Beitritt der Alpenkonvention zur „Global Mountain Partnership“ in 

Aussicht und beauftragt den Ständigen Ausschuss, hierüber auf der Grundlage 
eines Berichtes des Ständigen Sekretariats zu entscheiden, der die mit einem 
Beitritt verbundenen Verpflichtungen und Implikationen sowie die für eine Be-
teiligung notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen darstellt.  

 
 
Top 13: Netzwerk alpiner Schutzgebiete  
 
Die Alpenkonferenz 
 

1. nimmt den Tätigkeitsbericht des Netzwerks alpiner Schutzgebiete15 zur Kennt-
nis.   

 
2. nimmt die Studie „Grenzübergreifende Schutzgebiete und ökologisches Netz-

werk in den Alpen“16 zur Kenntnis. 
 

3. empfiehlt den Vertragsparteien auf der Grundlage der Ergebnisse der Studie, 
konkrete Schritte zur Verwirklichung eines ökologischen Netzwerks, wie dies in 
Artikel 12 des Protokolls „Naturschutz und Landschaftspflege“ vorgesehen ist:
 

- Erweiterung und Ergänzung von Schutzgebieten mit dem Ziel der 
Schaffung von größeren zusammenhängenden unzerschnittenen Räu-
men, einschließlich der Berücksichtigung der NATURA 2000-Gebiete 
 

- Erarbeitung, Abstimmung und Realisierung von Konzepten für einen 
ökologischen Verbund und Migrationskorridore unter Einbeziehung der 
Gebietskörperschaften und der lokalen Bevölkerung 
 

- Abstimmung von Managementplänen und umweltrelevanten Maßnah-
men (unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagdwesen) in Bezug auf Arten und Habitate innerhalb der Schutzge-
biete und ihrer Verbindungen 
 

 
15 Siehe Anlage 16 – Dokument VIII/13/2 
16 Siehe Anlage 17 – Dokument VIII/13/3 
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- Durchführung von lokalen und regionalen Studien zur Umsetzung der 
empfohlenen Maßnahmen 
 

- Einbindung der Ergebnisse in den Datensatz des Alpenbeobachtungs- 
und -informationssystems 
 

- gemeinsames Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit 
 

4. bittet das Ständige Sekretariat, die Fortschritte zur Verwirklichung des ökolo-
gischen Netzwerks zu verfolgen und hierüber dem Ständigen Ausschuss zu be-
richten.  

 
5. richtet eine Task Force „Schutzgebiete“ zum Thema der alpinen Schutzgebiete 

beim Ständigen Sekretariat ein. 
 
6. bittet das Ständige Sekretariat, Frankreich und das Netzwerk alpiner Schutz-

gebiete, auf der Grundlage des Vorschlags Frankreichs zur Bereitstellung einer 
Task Force im Bereich der Schutzgebiete beim Ständigen Sekretariat17 einen 
Vertrag über die präzisen Modalitäten der Angliederung abzuschließen. 

 

 
Top 14: Ski-Audit 
 
Die Alpenkonferenz  
 

1. begrüßt den Leitfaden „Auditing in Skigebieten – Leitfaden zur ökologischen 
Aufwertung“18 als einen Beitrag zur Umsetzung des Tourismusprotokolls der 
Alpenkonvention. 

 
2. begrüßt, dass, nachdem das Auditing bereits in Liechtenstein (Malbun), der 

Schweiz (Adelboden) und Österreich (Schladming) erprobt worden ist, die Ver-
tragsparteien Deutschland und Italien die Pilotskigebiete Oberstdorf (Deutsch-
land), Cortina d’Ampezzo und La Thuile (Italien) mit dem Ziel der weiteren Er-
probung der im Audit entwickelten Methoden und Kriterien und gegebenen-
falls zusätzlich auch anderer einschlägiger Verfahren, benannt haben; sie be-
grüßt ferner, dass Slowenien bis Anfang 2005 ein Skigebiet benennen wird. 

 
3. begrüßt, dass die Vertragsstaaten im Rahmen eines gemeinsamen INTERREG 

IIIB-Alpenraum Projekts Mittel zur Finanzierung der Modellphase einbringen 
wollen. 

 
4. bittet die Vertragsstaaten, nach Abschluss der Erprobungsphase über deren 

Ergebnisse an den Ständigen Ausschuss zu berichten. 

 
17 Siehe Anlage 18 – Dokument VIII/13/4 
18 Siehe Anlage 19 – Dokument VIII/14 
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5. beauftragt den Ständigen Ausschuss zu überprüfen, ob und inwieweit das Au-

diting im Lichte dieser Erfahrungen weiterentwickelt werden muss und der IX. 
Alpenkonferenz darüber Bericht zu erstatten.  

 
 

Top 15: Zusammenarbeit mit dem Gemeindenetzwerk  
„Allianz in den Alpen“ 
 
Die Alpenkonferenz 
 

1. nimmt die Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding (MoU) zwi-
schen dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention und dem Gemeinde-
netzwerk „Allianz in den Alpen“ als bedeutenden Beitrag zu einer engen, 
strukturierten und dauerhaften Zusammenarbeit im Bereich der Umsetzung 
der Alpenkonvention auf lokaler und kleinregionaler Ebene mit Befriedigung 
zur Kenntnis.  

 
2. begrüßt, dass sich das Gemeindenetzwerk in seiner zukünftigen Arbeit ver-

stärkt für die Initiierung von Projekten innerhalb der Prioritäten und Themen-
schwerpunkte des Mehrjährigen Arbeitsprogramms der Alpenkonferenz (2005-
2010) einsetzen wird.  

 
 
Top 16: Verwendung des Logos der Alpenkonvention 
 
Die Alpenkonferenz 
 

1. hält es für notwendig, die Verwendung des Logos der Alpenkonvention über 
den in den diesbezüglichen Beschlüssen der Alpenkonferenz festgelegten Kreis 
der Berechtigten hinaus auch auf Partner, mit denen das Ständige Sekretariat 
MoUs (Memorandum of Understanding) abgeschlossen hat, zu erweitern. 

 
2. beauftragt das Ständige Sekretariat, einen Vorschlag für die Kriterien und Mo-

dalitäten der Vergabe des Logos zur 30. Sitzung des Ständigen Ausschusses 
vorzulegen.  

 
3. beauftragt das Ständige Sekretariat mit der Vergabe des Logos nach den 

durch den Ständigen Ausschuss verabschiedeten Kriterien und Modalitäten.  
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Top 17: Tätigkeitsbericht des Ständigen Sekretariats  
 
Die Alpenkonferenz nimmt den Tätigkeitsbericht des Ständigen Sekretariats19 zur 
Kenntnis und dankt dem Ständigen Sekretariat für die geleistete Arbeit. Über die Be-
wertung des Berichtes gibt es unter den Vertragsparteien unterschiedliche Meinun-
gen20. 
 
 

 
19 Siehe Anlage 20 – Dokument VIII/17 
20 Erklärung Italiens: „Italien ist der Ansicht, dass die im Tätigkeitsbericht des Ständigen Sekretariats 
enthaltenen Behauptungen bezüglich einer bestehenden Divergenz zwischen Italien und dem Sekreta-
riat unbegründet sind und dass die Verantwortung für die angesprochene Leistungsschwäche bei der 
Ausführung des im Abkommen zwischen der EURAC und dem Ständigen Sekretariat vorgesehenen 
Arbeitsprogramms – einschließlich der Unterbrechung der Arbeiten zur Neugestaltung des ABIS im Juli 
2004 – einzig und allein beim Sekretariat liegt, da dieses zu jeder Zeit die Möglichkeit hatte, nach 
Maßgabe der Notwendigkeit die Vertragsbedingungen zu revidieren und Änderungen zu beantragen.  
 
Italien ist der anlässlich der VII. Alpenkonferenz in Meran übernommenen Verpflichtung, die zur Aus-
führung der erwähnten Aufgaben bestimmten Personalkosten zu finanzieren, voll und ganz nachge-
kommen. 
 
Darüber hinaus wurde die Website kostenlos zur Verfügung gestellt, ohne dass irgendwelche Einwän-
de gegen beantragte Änderungen dieser Website erhoben worden wären. 
 
Ferner teilt Italien nicht die Zuschreibung der Verantwortung für die Unterbrechung der Arbeiten zur 
Neugestaltung des ABIS im Juli 2004, da diese vom Sekretariat in eigener Verantwortung entschieden 
wurde.“ 
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Top 18: Personalordnung des Ständigen Sekretariats, Finanz- und Buch-
führungsordnung des Ständigen Sekretariats, Zweijähriges Budget des 
Ständigen Sekretariats für die Jahre 2005 und 2006 und Ausblick auf die 
Jahre 2007 und 2008 
 
Die Alpenkonferenz  
 

1. billigt den ihr vom Ständigen Ausschuss übermittelten Entwurf der Personal-
ordnung des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention21. 

 
2. billigt den ihr vom Ständigen Ausschuss übermittelten Entwurf der Finanz- und 

Buchführungsordnung des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention22. 
 

3. a. nimmt das Budget für den Haushalt 2005 und 2006 des Ständigen Sekreta-
riats23,  entsprechend dem Vorschlag für Szenario 1 (Erhöhung um die ge-
schätzte Inflationsrate von 1,5 % jährlich) mit einer Gesamthöhe von 
1.969.472,92 € an, wobei sich die Gesamtsumme der von den Vertragspartei-
en zu leistenden Beiträge im Jahr 2005 auf 808.955,00 € und im Jahr 2006 auf 
821.089,33 € beläuft.  

 
b. beschließt, die Aufteilung der Pflichtbeiträge auf die Vertragsparteien für die 
kommenden zwei Jahre nicht zu ändern, sondern diese anlässlich der IX. Ta-
gung der Alpenkonferenz erneut zu prüfen und den Verteilungsschlüssel gege-
benenfalls neu festzulegen. 

 
c. überträgt dem Ständigen Ausschuss die Befugnis, sobald der noch ausste-
hende Pflichtbeitrag einer Vertragspartei für 2004 bezahlt sein wird, über die 
Verwendung des Überschusses in der Höhe von 257.029,98 € aus dem Haus-
haltsjahr 2003 zu entscheiden, dessen Übertragung in den Haushalt 2005-
2006 der Ständige Ausschuss in seiner 28. Sitzung ausnahmsweise genehmigt 
hat. 

 

Top 19: Ernennung des Generalsekretärs der Alpenkonvention
 
Der Vorsitz stellt fest, dass hierzu kein Konsens gefunden wurde. 
 
 

Top 20: Vorsitz der Alpenkonferenz für die Jahre 2005 und 2006 
 
Die Alpenkonferenz überträgt Österreich den Vorsitz der Alpenkonferenz für die Jahre 
2005 und 2006.  
 

 
21 Siehe Anlage 21 – Dokument VIII/18/1 
22 Siehe Anlage 22 – Dokument VIII/18/2 
23 Siehe Anlage 23 – Dokument VIII/18/3 
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 Top 21: Genehmigung des Beschlussprotokolls
 
Die Alpenkonferenz genehmigt das vorläufige Beschlussprotokoll und leitet es zur 
Genehmigung der endgültigen Fassung an den Ständigen Ausschuss weiter.  
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TOP 5 

Bericht über die Arbeit des Ständigen Ausschusses  
zwischen der VII. und VIII. Alpenkonferenz 

 

A. Bericht des Ständigen Ausschusses 

 

Gliederung 

 

1. Aufträge der VII. Alpenkonferenz vom 19. November 2002 an den Ständi-

gen Ausschuss und die bestehenden Arbeitsgruppen 

2. Das Arbeitsprogramm des deutschen Vorsitzes 2003/2004 

3. Sitzungen des Ständigen Ausschusses 

4. Ergebnisse 

a. Aufträge der VII. Alpenkonferenz an den Ständigen Ausschuss und 

die Arbeitsgruppen 

b. Arbeitsprogramm des deutschen Vorsitzes 2003/2004 

c. Weitere Themen 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aufträge der VII. Alpenkonferenz vom 19. November 2002 an den 

Ständigen Ausschuss und die bestehenden Arbeitsgruppen 
 

Die VII. Alpenkonferenz (Meran, 19. November 2002) hat dem Ständigen Ausschuss (nach-

folgend STA) folgende Aufträge erteilt: 

 

Ständiges Sekretariat (Traktandum 5) 

Der Beschluss zum Ständigen Sekretariat (Dok. VII/2) enthält die Aufträge: 

• Vorlage eines Vorschlages hinsichtlich der Privilegien und Immunitäten, die dem 

Ständigen Sekretariat, dem Generalsekretär, dem Vizegeneralsekretär und dem Per-

sonal des Sekretariats in den Vertragsstaaten der Alpenkonvention außerhalb des 

Sitzstaates eingeräumt werden (Dok. VII/2, E.) 

• Ernennung des Vizegeneralsekretärs (Dok. VII/2, Anlage II, Artikel 4, Pkt. 1) 

• Prüfung des Budgets und der Abschlussbilanz des Ständigen Sekretariats und Weiter-

leitung eventueller Anmerkungen an die Alpenkonferenz (Dok. VII/2, Anlage 1, Artikel 

6, Pkt. 2) 
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• Beaufsichtigung der internationalen Ausschreibung zur Kandidatensuche für die Er-

nennung des Generalsekretärs und Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Vorauswahl 

der Kandidaten (Dok. VII/2, Anlage II, Artikel 1, Pkt. 1. und 2.) 

 

Überprüfungsausschuss (Traktandum 6) 

• Erarbeitung einer standardisierten Struktur, welche den Vertragsparteien als Grundla-

ge für ihre periodische Berichterstattung dienen soll, durch den Überprüfungsaus-

schuss (Dok. VII/4).  

• Genehmigung der standardisierten Struktur (Berichtsformat) vom Ständigen Aus-

schuss (Dok. VII/4, Anhang, I, 1.2) 

 

Arbeitsgruppe „Lawinen, Überschwemmungen, Muren, Erdrutsche“ (Traktandum 7) 

• Schaffung einer Plattform „Naturgefahren“, die gesamtheitlich dafür sorgen soll, dass 

der Schutz vor Naturgefahren wirksamer wird (VI. Alpenkonferenz von Luzern, Trak-

tandum 8, 4) 

• Verlängerung des Mandats der Arbeitsgruppe bis Ende 2004  

• Unterrichtung des Ständigen Ausschusses durch die Arbeitsgruppe über Inhalt und 

Stand des Berichts „Überschwemmungen, Muren- und Erdrutsche“ bis Frühjahr 2003 

• Unterrichtung des Ständigen Ausschusses durch die Arbeitsgruppe über die Notwen-

digkeit und Möglichkeiten einer Plattform Naturgefahren sowie den Koordinationsbe-

darf mit anderen bereits bestehenden, auf dem Gebiet der Naturgefahren arbeiten-

den Organisationen  

 

Arbeitsgruppe „Verkehr“ (Traktandum 8) 

• Aufnahme der Arbeit nach Maßgabe des beschlossenen Mandats der AG „Verkehr“ 

unter französischem Vorsitz und Bericht an die VIII. Alpenkonferenz  

 

Arbeitsgruppe „Bevölkerung und Kultur“ (Traktandum 9) 

• Fortführung der Arbeit der bestehenden Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz Italiens auf 

der Grundlage des Zwischenberichtes des STA anlässlich der VII. Alpenkonferenz, um 

ein Konzept über die möglichen Inhalte sowie politischen und rechtlichen Formen ei-

nes Instruments für den Bereich „Bevölkerung und Kultur“ zu skizzieren und der VIII. 

Alpenkonferenz zu unterbreiten 
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Arbeitsgruppe „Umweltqualitätsziele“ (Traktandum 10) 

• Verlängerung des Mandats der Arbeitsgruppe auf der Grundlage eines vom Ständigen 

Ausschuss zu genehmigenden Mandats  

 

„Via Alpina“ und Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“ (Traktandum 14) 

• Herbeiführung einer Klärung des durch die Via Alpina und das Gemeindenetzwerk „Al-

lianz in den Alpen“ beantragten Status gemäß dem Beschlussprotokoll von Luzern  

 

Netzwerk Alpiner Schutzgebiete (Traktandum 15) 

• Sorge zu tragen für die Umsetzung der Festlegungen bezüglich des Netzwerks Alpiner 

Schutzgebiete (Koordinierung mit anderen Umsetzungsaktivitäten, Unterstützung des 

Netzwerks Alpiner Schutzgebiete durch die Vertragsstaaten)  

 

2. Das Arbeitsprogramm des deutschen Vorsitzes 2003/2004 
 

Die Bundesrepublik Deutschland hat als Nachfolger Italiens auf der VII. Alpenkonferenz den 

Vorsitz der Alpenkonferenz übernommen. Der deutsche Vorsitz hat für die Jahre 2003/2004 

ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Das Ziel des Arbeitsprogramms bestand darin, die 

alpenweite Umsetzung der Alpenkonvention und ihrer Protokolle voranzubringen, nachdem 

alle Protokolle mit der Ratifizierung durch Österreich, Liechtenstein und Deutschland völker-

rechtlich in Kraft getreten waren.  

Hierzu wurden zehn Schwerpunkte benannt: 

 

• die Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Ständigen Sekretariats 

• die Entwicklung des Berichtsformats für die Berichterstattung der Vertragspartei-

en zur Überprüfung der Einhaltung der Alpenkonvention und ihrer Protokolle 

• die Ratifizierung und Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsprotokolls  

• die Erarbeitung eines alpenweiten Indikatorensystems und die Vorbereitung eines 

regelmäßig zu erstellenden Alpenzustandsberichts 

• die Verbesserung der Vorsorge und Gefahrenabwehr zum Thema Naturgefahren 

durch Aufbau eines grenzüberschreitenden Netzwerks der Fachstellen und Ent-

scheidungsträger der Vertragsparteien 

• die Förderung nachhaltiger Tourismusformen (u.a. Audit in Skigebieten) 

• die Verbesserung des grenzüberschreitenden Managements von Schutzgebieten 

im Alpenraum mit dem Ziel der Ausweisung grenzüberschreitender Schutzgebiete 
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• die Herbeiführung des Einverständnisses über die Inhalte und Form eines spezifi-

schen Instruments zum Bereich „Bevölkerung und Kultur“ 

• die Intensivierung der internationalen Vernetzung der Alpenkonvention mit ande-

ren Bergregionen als Beitrag zur „Internationalen Partnerschaft für nachhaltige 

Entwicklung in Bergregionen“ 

• die Erarbeitung eines mehrjährigen Arbeitsprogramms der Alpenkonferenz (Vor-

schlag der Schweiz) 

 

Der Ständige Ausschuss hat das Arbeitsprogramm 2003/2004 auf seiner 25. Sitzung begrüßt 

und die Entwicklung eines mehrjährigen Arbeitsprogramms bis zur VIII. Alpenkonferenz be-

schlossen.  

Die Erfüllung der inhaltlichen Schwerpunkte des Arbeitsprogramms war regelmäßig Gegens-

tand der Beratungen des Ständigen Ausschusses. 

 

3. Sitzungen des Ständigen Ausschusses 
 

Der Ständige Ausschuss ist unter deutschem Vorsitz zu fünf ordentlichen und einer außeror-

dentlichen Sitzung zusammengetreten. 

 

 25. Sitzung 26.03. bis 28.03. 2003  Benediktbeuern, D 

 26. Sitzung 29.09. bis 01.10.2003  Bad Reichenhall, D 

 27. Sitzung 25.02. bis 27.02.2004  Innsbruck; A 

 28. Sitzung 27.09. bis 29.09.2004-  Bozen, I 

 29. Sitzung 14.11. bis 15.11.2004  Garmisch-Partenkirchen, D 

 

 Außerordentliche Sitzung am 04.12.2003 Berlin, D 

 

Gemäß Beschluss der 26. Sitzung des Ständigen Ausschusses, TOP 8b (Finanzielle und orga-

nisatorische Beteiligung des Sekretariats an Sitzungen des Ausschusses), wurden zwei Sit-

zungen vom Ständigen Sekretariat organisiert und finanziert und fanden in Innsbruck und in 

Bozen statt. 

VIII. Tagung der Alpenkonferenz, TOP 5 



6 
VIII/5 

 

4. Ergebnisse 

a. Aufträge der VII. Alpenkonferenz an den Ständigen Ausschuss und die Ar-

beitsgruppen 
 

Ständiges Sekretariat 

Der Ständige Ausschuss hat gemeinsam mit dem Generalsekretär ad interim intensiv daran 

gearbeitet, die Funktionsfähigkeit des Ständigen Sekretariats herzustellen. 

(Verweis: Tätigkeitsbericht des Ständigen Sekretariats an die VIII. Alpenkonferenz) 

 

• Der STA hat den von der Alpenkonferenz geforderten Vorschlag hinsichtlich der Privile-

gien und Immunitäten außerhalb des Sitzstaates (Dok. VII/2,E.) in seiner 25. Sitzung 

vorgelegt und beschlossen (Beschlussprotokoll 25. STA, Top 7, c.). 

• In seiner außerordentlichen Sitzung am 4. Dezember 2003 hat der Ständige Ausschuss 

Herrn Schleicher-Tappeser (deutscher Staatsangehöriger) zum Vize-Generalsekretär des 

Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention ernannt.  

• Der STA hat das Budget 2004, 2005, 2006 und die Abschlussbilanz 2003 des Ständigen 

Sekretariats gemäß Auftrag der Alpenkonferenz (Dok. VII/2, Anlage 1, Artikel 6, Pkt. 2) 

geprüft. In seiner 27. Sitzung hat er die Abschlussrechnung 2003 gebilligt und den Gene-

ralsekretär a.i. entlastet, sowie den Haushaltplan 2004 verabschiedet. 

• Der STA hat die internationale Ausschreibung zur Kandidatensuche für die Ernennung 

des Generalsekretärs beaufsichtigt und einen Auswahlausschuss zur Vorauswahl der 

Kandidaten (gem. Dok. VII/2, Anlage II, Artikel 1) eingesetzt. Der STA hat die vom Aus-

wahlausschuss vorgeschlagenen drei Kandidaten anlässlich seiner 28. Sitzung angehört 

und der VIII. Alpenkonferenz zwei Kandidaten sowie ein Verfahren zur Ernennung des 

Generalsekretärs vorgeschlagen. Damit hat er die Voraussetzungen geschaffen, dass die 

VIII. Alpenkonferenz den Generalsekretär ernennen kann. 

 

Überprüfungsausschuss 

Der mit Beschluss VII/4 der VII. Alpenkonferenz eingerichtete Ausschuss zur Überprüfung 

der Einhaltung der Alpenkonvention und ihrer Protokolle hat seine Arbeiten unter deutschem 

Vorsitz erfolgreich abgeschlossen. Zentraler Beratungsgegenstand waren die grundlegenden 

Vorgaben für eine standardisierte Struktur, welche den Vertragsparteien als Grundlage für 

ihre periodische Berichterstattung dienen wird (Berichtsformat).  

Der Ständige Ausschuss hat in seiner 28. Sitzung 2004 das vom Überprüfungsausschuss er-

arbeitete Berichtsformat, das den Vertragsparteien als Grundlage für ihre periodische Be-
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richterstattung, erstmalig zum 31.08.2005, dienen soll, genehmigt. Der Auftrag der Alpen-

konferenz gemäß Dok. VII/4, Anhang I, 1.2 ist damit erfüllt. 

(Verweis: Bericht des Vorsitzenden des Überprüfungsausschusses an den Ständigen Aus-

schuss, Vorsitz Deutschland, 28. Sitzung des Ständigen Ausschusses) 

 

Arbeitsgruppe „Lawinen, Überschwemmungen, Muren, Erdrutsche“ 

Der Auftrag, eine Plattform „Naturgefahren“ zu schaffen, die den Schutz vor Naturgefahren 

wirksam verbessern soll, wurde bereits von der VI. Alpenkonferenz von Luzern erteilt. Die 

fachlichen Grundlagen hierfür wurden im Rahmen des von der VII. Alpenkonferenz verlän-

gerten Mandats der Arbeitsgruppe „Lawinen, Überschwemmungen, Muren, Erdrutsche“ unter 

Vorsitz der Schweiz erarbeitet. Auf seiner 25. Sitzung hat der STA das Mandat der Arbeits-

gruppe für erfüllt erklärt und den Abschlussbericht anlässlich der 26. Sitzung zur Kenntnis 

genommen. Auf Einladung von Liechtenstein wurde das weitere Vorgehen im Rahmen der   

5. Konferenz zum Bergwaldprotokoll vom 10. bis 12. Mai 2004 in Liechtenstein beraten. 

Zur Vorbereitung der Plattform setzte der STA eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Naturgefahren“ 

unter Leitung von Deutschland ein. Die Arbeitsgruppe hat auf der Grundlage des Abschluss-

berichtes der Arbeitsgruppe „Lawinen, Überschwemmungen, Muren, Erdrutsche“ eine politi-

sche Beschlussfassung zum Thema Naturgefahren und die Einrichtung der Plattform für die 

VIII. Alpenkonferenz vorbereitet. Die Schweiz hat sich bereit erklärt, den Vorsitz für die ers-

ten zwei Jahre zu übernehmen. Der STA hat die fachlichen Empfehlungen und das Konzept 

zur Einrichtung der Plattform „Naturgefahren“ gebilligt und der VIII. Alpenkonferenz auf sei-

ner 28. Sitzung zur Beschlussfassung empfohlen. 

Mit Einrichtung der Plattform durch die VIII. Alpenkonferenz wird der Auftrag der VI. und 

VII. Alpenkonferenz an den Ständigen Ausschuss erfüllt. 

(Verweis: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Lawinen, Überschwemmungen, Muren und 

Erdrutsche“, Vorsitz Schweiz, 26. Sitzung des Ständigen Ausschusses) 

 

Arbeitsgruppe Verkehr 

Die Arbeitsgruppe „Verkehr“ hat ihre Arbeit unter dem Vorsitz von Frankreich gemäß ihrem 

vom STA verabschiedeten Mandat fortgesetzt. Der STA hat die Arbeitsgruppe gebeten, die 

Übertragbarkeit des „Aktionsplans Brenner 2005“ zur Verlagerung des Straßengüterverkehrs 

auf die Schiene für andere Verkehrskorridore im Alpenbogen zu prüfen und für die VIII. Al-

penkonferenz eine politische Erklärung der Minister zum Thema Verkehr vorzubereiten. 

Es war dem STA ein besonderes Anliegen, dass die Delegationen in der AG durch die Berei-

che Umwelt und Verkehr vertreten waren. Die AG Verkehr hat den „Bericht über die Umset-
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zung der Ziele des Verkehrsprotokolls“ und die „Erklärung der VIII. Alpenkonferenz zum Ver-

kehr“ erarbeitet. In seiner 28. Sitzung hat der STA der VIII. Alpenkonferenz beide Dokumen-

te zur Verabschiedung empfohlen. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse hat der STA in seiner 29. Sitzung ein Mandat zur Fort-

führung der Tätigkeit der AG Verkehr verabschiedet. 

(Verweis: Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe „Verkehr“, Vorsitz Frankreich, 28. Sitzung des 

Ständigen Ausschusses; Bericht über die Umsetzung der Ziele des Verkehrsprotokolls an die 

VIII. Alpenkonferenz; Erklärung der VIII. Alpenkonferenz zum Verkehr) 

 

Arbeitsgruppe „Bevölkerung und Kultur“ 

Auf der Grundlage des Zwischenberichts an die VII. Alpenkonferenz hat die AG „Bevölkerung 

und Kultur“ ihre Arbeit unter italienischem Vorsitz fortgesetzt und dem STA einen Bericht 

übermittelt. 

In Erfüllung des Mandats der VII. Alpenkonferenz, ein Konzept über die möglichen Inhalte 

sowie die politischen und rechtlichen Formen eines Instruments für den Bereich „Bevölke-

rung und Kultur“ zu skizzieren, hat der STA der VIII. Alpenkonferenz anlässlich seiner 28. 

Sitzung empfohlen, die Ausarbeitung einer politischen Deklaration, die der Überprüfung zu-

gänglich ist, zu beschließen und die möglichen Inhalte auf Grundlage der Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe vorgegeben. Auf Vorschlag des STA soll die Arbeitsgruppe unter Vorsitz Ita-

liens die Arbeit fortsetzen und bis zur IX. Alpenkonferenz abschließen. 

Der STA hat besonders das Gemeindenetzwerk eingeladen, an der Arbeitsgruppe teilzuneh-

men. 

(Verweis: Bericht der AG „Bevölkerung und Kultur“ an die VIII. Alpenkonferenz, Vorsitz Ita-

lien) 

 

Arbeitsgruppe „Umweltqualitätsziele“ 

Anlässlich seiner 25. Sitzung hat der STA den Bericht der AG „Umweltziele im Alpenraum und 

dessen Ansätze zu einem Monitoring durch Indikatoren“ zur Kenntnis genommen und die 

Veröffentlichung beauftragt. Der STA hat die Arbeitsgruppe in „Umweltziele und Indikatoren“ 

umbenannt und beauftragt bis zur VIII. Alpenkonferenz ein alpenweites Indikatorensystem 

zu entwickeln sowie einen Vorschlag zur weiteren Nutzung von Indikatoren für die Erstellung 

des Alpenzustandsberichts zu unterbreiten. Der Bericht der Arbeitsgruppe wurde auf der 28. 

Sitzung des STA zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Mandat der AG ist erfüllt und 

beendet. 
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 Der Ständige Ausschuss hat der VIII. Alpenkonferenz die Annahme des vorgeschlagenen 

Indikatorensystems und die Veröffentlichung des Abschlussberichts und empfohlen. 

(Verweis: Abschlussbericht „Die Veränderungen des Lebensraumes Alpen dokumentieren“, 

AG  „Umweltziele und Indikatoren“, Vorsitz Deutschland) 

 

„Via Alpina“ und Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“  

Der Ständige Ausschuss hat den Generalsekretär des Ständigen Sekretariats beauftragt, ei-

nen Vorschlag für die Akkreditierung von Einrichtungen zur Umsetzung der Alpenkonvention 

vorzulegen. Auf der Grundlage dieses Vorschlags hat der STA in seiner 27. Sitzung festge-

stellt, dass die Verleihung des Beobachterstatus bereits hinreichend geregelt ist. Darüber 

hinaus hat der STA den Generalsekretär ermächtigt, mit geeigneten Institutionen freiwillige, 

partnerschaftliche Vereinbarungen zu schließen. Das Ständige Sekretariat hat für die VIII. 

Alpenkonferenz die Unterzeichnung einer ersten Partnerschaftsvereinbarung mit dem Ge-

meindenetzwerk „Allianz in den Alpen“ vorbereitet. Mit der Via Alpina ist eine solche Verein-

barung in Vorbereitung. Der Auftrag der VII. Alpenkonferenz ist damit erfüllt. 

 

Netzwerk Alpiner Schutzgebiete 

Die VII. Alpenkonferenz hat den STA beauftragt, Sorge zu tragen, dass die Vertragsstaaten 

aufgefordert werden, das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete durch freiwillige Beiträge für Pro-

jekte oder die Versetzung von Personal zu unterstützen. 

Zur Erfüllung des Auftrages hat der STA in der 26. Sitzung das Netzwerk Alpiner Schutzge-

biete gebeten, bis zur 27. Sitzung einen Projektvorschlag zur weiteren Umsetzung des Arti-

kels 12 des Protokolls „Naturschutz und Landschaftspflege“ (Ökologischer Verbund“) auszu-

arbeiten und die Prüfung der Finanzierung des Projektes zugesagt.  

In der 27. Sitzung hat der STA den vorgelegten Projektvorschlag zum ökologischen Verbund 

akzeptiert und das NAS mit der Umsetzung beauftragt. Das Projekt wurde durch freiwillige 

Beiträge von D/F/A/Li//MC/CH/I finanziert. Als Ergebnis wurde die Studie „Grenzübergreifen-

de Schutzgebiete und ökologisches Netzwerk in den Alpen“ zur 29. Sitzung des STA vorge-

legt. Der STA hat der VIII. Alpenkonferenz auf dieser Grundlage konkrete Schritte zur Ver-

wirklichung des ökologischen Verbunds in den Alpen vorgeschlagen. 

(Verweis: Studie „Grenzübergreifende Schutzgebiete und ökologisches Netzwerk in den Al-

pen“, Netzwerk Alpiner Schutzgebiete, Alpensignale 3) 

 

Der STA hat die grundsätzlichen Überlegungen Frankreichs zur Angliederung des Netzwerks 

Alpiner Schutzgebiete an das Ständige Sekretariat aufgegriffen und der VIII. Alpenkonferenz 

in seiner 28. Sitzung vorgeschlagen, eine Task Force „Schutzgebiete“ beim Ständigen Sekre-
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tariat einzurichten. Der STA hat das Ständige Sekretariat, Frankreich und das NAS gebeten, 

auf der Grundlage des Vorschlags Frankreichs einen entsprechenden Vertrag bis zu seiner 

30. Sitzung vorzubereiten. 

 

b. Arbeitsprogramm des deutschen Vorsitzes 2003/2004 
 

Ergebnisse zu den Themen des Arbeitsprogramms, die mit Aufträgen der VII. Alpenkonfe-

renz an den STA und die Arbeitsgruppen in Zusammenhang stehen, wurden unter 4.a. be-

handelt. 

Darüber hinaus hat sich der STA mit folgenden Themen des Arbeitsprogramms befasst: 
 

Alpenzustandsbericht / Alpenbeobachtungs- und Informationssystem (ABIS) 

Der STA hat die besondere Bedeutung des Alpenzustandsberichts herausgearbeitet und in 

seiner 28. Sitzung der VIII. Alpenkonferenz empfohlen, das Ständige Sekretariat mit der 

Ausarbeitung des ersten Alpenzustandsberichts bis zur IX. Alpenkonferenz zu beauftragen.  

Hierfür hat er die Mitwirkung der Vertragsparteien, die Berücksichtigung des alpenweiten 

Indikatorensystems, die Rolle des ABIS sowie kurz- und längerfristige Schritte definiert. 

 

Nachhaltige Tourismusformen / Audit in Skigebieten 

Der Ständige Ausschuss hat sich mit dem von der Stiftung „pro natura – pro ski“ (Liechten-

stein) geförderten Auditing in Skigebieten – Leitfaden zur ökologischen Aufwertung“ befasst. 

Im Ergebnis der Diskussion haben sich nach LI/CH/A weitere Vertragsparteien (D/I/.....) be-

reit erklärt, das Verfahren in bestehenden Skigebieten zu erproben. Der Ständige Ausschuss 

wird sich nach Abschluss dieser Erprobungsphase erneut mit dem Audit befassen und der IX. 

Alpenkonferenz berichten.  
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Internationale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung in Bergregionen 

Die VII. Alpenkonferenz hat in einer Ministererklärung ihr Engagement in den Bergregionen 

der Karpaten, des Kaukasus und Zentralasiens bekräftigt. Der Ständige Ausschuss hat sich 

regelmäßig mit den Aktivitäten der Vertragsstaaten in diesen Berggebieten befasst.  

Er hat das Ständige Sekretariat gebeten, die internationalen Aktivitäten zu Bergpartnerschaf-

ten zu verfolgen und einen Vorschlag zur grundsätzlichen Mitwirkung der Alpenkonferenz 

vorzulegen. In seiner 29. Sitzung hat sich der STA mit diesem Vorschlag befasst und der 

VIII. Alpenkonferenz, die Prüfung des Beitritts zur „Global Mountain Partnership“ empfohlen. 

(Verweis: Fortschrittsbericht zu den internationalen Bergpartnerschaften) 
 

Mehrjähriges Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz 

Der STA hat das Ständige Sekretariat mit der Erarbeitung des Entwurfs eines mehrjährigen 

Arbeitsprogramms beauftragt und eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe unter Federführung des Vorsit-

zes einberufen. Diese hat zweimal (in Berlin und München) getagt. Im Ergebnis hat das 

Ständige Sekretariat zur 29. Sitzung des STA den Entwurf des Arbeitsprogramms, einschließ-

lich einer Erklärung zum Arbeitsprogramm vorgelegt. Der STA hat der VIII. Alpenkonferenz 

die Verabschiedung des mehrjährigen Arbeitsprogramms empfohlen. 

(Verweis: Mehrjähriges Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz 2005 bis 2010) 

 

c. Weitere Themen 
 

Auf Antrag verschiedener Vertragsparteien und Beobachter hat sich der STA mit speziellen 

Themen beschäftigt: 

 

Wasserprotokoll (Initiative der CIPRA) 

Der STA hat sich in seiner 26. und 27. Sitzung mit dem Entwurf eines Wasserprotokolls der 

CIPRA befasst. Er hat die Bedeutung des Themas Wasser in den Alpen bekräftigt und die 

Aufnahme in das mehrjährige Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz beschlossen. Der STA 

hat festgehalten, in diesem Rahmen die alpenspezifischen Aspekte des Themas Wasser und 

entsprechenden Handlungsbedarf zu betrachten. 
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Sport in den Alpen (Initiative Italiens) 

Der STA hat die Initiative Italiens, das Thema „Sport in den Alpen“ im Rahmen der Alpen-

konvention zu bearbeiten, begrüßt und die Aufnahme des Themas in das mehrjährige Ar-

beitsprogramm der Alpenkonferenz beschlossen (27. Sitzung). 

 

Verwendung des Logos der Alpenkonvention (Ständiges Sekretariat) 

Auf Initiative des Ständigen Sekretariats hat sich der STA mit der Verwendung des Logos der 

Alpenkonvention befasst und der VIII. Alpenkonferenz vorgeschlagen, die Verwendung des 

Logos auf Partner auszudehnen, mit denen das Sekretariat Partnerschaftsvereinbarungen 

abgeschlossen hat. 

Der STA hat das Ständige Sekretariat beauftragt Kriterien und Modalitäten zur weitergehen-

den Vergabe des Logos bis zur 30. Sitzung vorzulegen.  

 

 

 

 

 

B. Beschlussvorschlag 

 
Die Alpenkonferenz nimmt den Bericht über die Tätigkeit des Ständigen Ausschusses 

zur Kenntnis und dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. 
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1 Die Umsetzung der Konven-
tion voran bringen  

1.1 Die Alpenkonvention heute  

Rahmenkonvention und Protokolle 
Die Alpenkonvention ist ein internationaler völ-
kerrechtlicher Vertrag zwischen Österreich, der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich, dem Fürs-
tentum Liechtenstein, Italien, Monaco, Slowe-
nien und der Europäischen Gemeinschaft. Der 
Anwendungsbereich der Alpenkonvention um-
fasst den gesamten Alpenraum mit rund 
190'000 Quadratkilometern und 13,2 Millionen 
Menschen, die dort wohnen.  

Tabelle 1:  Fläche und Bevölkerung des Gel-
tungsbereichs der Alpenkonvention, Anteile 
der Vertragsstaaten 

(Quelle: Alpensignale 1, Innsbruck 2004) 

Die Rahmenkonvention wurde zwischen 1991 
und 1994 von den Vertragsparteien unterzeich-
net und ist 1995 in Kraft getreten. Die verschie-
denen Protokolle wurden nacheinander bis 
2002 von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet 
(wobei die EG erst drei Protokolle unterzeichnet 
hat). Sie traten am 18.12.2002 in Kraft. Doch 
sind noch nicht alle Protokolle von allen Ver-
tragspartnern ratifiziert worden (siehe Tabelle 
im Anhang).  

Das Entscheidungsgremium der Alpenkonven-
tion ist die Alpenkonferenz, die in der Regel alle 
zwei Jahre auf Ministerebene tagt. Ausführen-
des Organ ist der Ständige Ausschuss, der 
zwei bis dreimal  im Jahre zusammenkommt. 
Den Vorsitz von Alpenkonferenz und Ständi-

gem Ausschuss führt jeweils ein Land für zwei 
Jahre.  

Die Konvention für die nachhaltige 
Entwicklung der Alpen 
Die Alpenkonvention strebt eine integrierte, 
nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes an. 
Dieser Grundgedanke zieht sich durch die 
Rahmenkonvention und alle Protokolle. Seit 
1991 die Rahmenkonvention unterzeichnet 
wurde, hat das Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung (sustainable development) in allen 
Ländern und in der internationalen Politik stark 
an Bedeutung gewonnen.  

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, der die ökolo-
gische, die wirtschaftliche und die gesellschaft-
liche Dimension einbezieht, war die Alpenkon-
vention ein Vorreiter für andere Berggebiete 
und Konventionen. Die wechselseitige Abhän-
gigkeit der verschiedenen Entwicklungsdimen-
sionen ist in Kulturlandschaften wie in den Al-
pen besonders offensichtlich.  

 Fläche Bevölkerung
Alpenraum 190'000 km2 13,2 Mio
Italien 27,6% 33,8%
Österreich 28,5% 23,8%
Frankreich 21,4% 16,7%
Schweiz 13,1% 12,3%
Deutschland 5,8% 10,1%
Slowenien 3,6% 2,8%
Monaco 0,001% 0,23%
Liechtenstein 0,08% 0,22%

Die Alpenkonvention fordert konstruktive, neue 
Ansätze, um attraktive Lebensumstände und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleisten, 
die das Bewahrenswerte unter veränderten 
Rahmenbedingungen aktiv erhalten.    

Eine neue Entwicklungsphase 
Mit der Inkraftsetzung der Protokolle 2002 hat 
für die Alpenkonvention eine neue Entwick-
lungsphase begonnen: die Umsetzung tritt in 
den Vordergrund. Auf der VII. Tagung der Al-
penkonferenz in Meran 2002 wurde beschlos-
sen, ein Ständiges Sekretariat in Innsbruck mit 
einer Außenstelle in Bozen einzurichten. Es hat 
2003 seine Arbeit aufgenommen. Gleichzeitig 
wurden von der Alpenkonferenz und den Ver-
tragspartnern bereits verschiedene Umset-
zungsaktivitäten gestartet (siehe auch Kapitel 
2). Das vorliegende Arbeitsprogramm soll für 
diese neue Phase eine mittelfristige Orientie-
rung geben.  

Einen wichtigen alpenweiten Beitrag zur Um-
setzung der Alpenkonvention haben bereits die 
drei Netzwerke geleistet, die sich ausdrücklich 
auf die Alpenkonvention berufen: das Netzwerk 
Alpiner Schutzgebiete, das Gemeindenetzwerk 
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„Allianz in den Alpen“, sowie das Internationale 
Wissenschaftliche Komitee Alpenforschung 
ISCAR. Das Ständige Sekretariat wird eng mit 
diesen und weiteren  Netzwerken zusammen-
arbeiten, die die gleichen Ziele wie die Alpen-
konvention verfolgen.   

1.2 Der neue Kontext 
Die Rahmenkonvention und die Protokolle wur-
den im Laufe der 90er Jahre formuliert. Ihre 
Umsetzung muss sich den aktuellen Herausfor-
derungen stellen. Dabei sind folgende Punkte 
besonders zu beachten:  

Die Aufgaben der Alpenkonvention sind 
wichtiger denn je  
Die Alpenkonvention ist heute der einzige ver-
bindliche Rahmen, in dem umfassende alpen-
weite Antworten auf die erheblichen Herausfor-
derungen erarbeitet werden können, mit denen 
sich die dreizehn Millionen Menschen in dieser 
einzigartigen Landschaft konfrontiert sehen.  

Die Alpen sind als Folge der verstärkten Globa-
lisierung durch tiefgreifende strukturelle, kultu-
relle und ökologische Veränderungen gekenn-
zeichnet. Das Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung und die Beachtung der räumlichen 
Dimension werden immer wichtiger für die Er-
arbeitung politischer Strategien, die helfen kön-
nen, diese Umwälzungen zu bewältigen  

Um innovative und nachhaltige Lösungen zu 
finden, sind angesichts alpenweiter, internatio-
naler Märkte (z.B. im Tourismus, im Verkehr 
oder in der Landwirtschaft)  transnationale Ko-
operationen notwendig. Zudem kann sich der 
durch besondere Bedingungen geprägte Alpen-
raum nur durch engere Zusammenarbeit im 
zusammenwachsenden Europa Gehör ver-
schaffen.  

Die Alpen sind zu der europäischen Großregion 
mit den wohl intensivsten interkulturellen Kon-
takten geworden: auf kleinstem Raum begeg-
nen sich hier lateinische, germanische und 
slawische Kulturen sowie eine Vielzahl von 
Besuchern: diese Chance gilt es zu nutzen.  

Eine beschleunigte Umsetzung der 
Konvention wird dringend erwartet 
Die lange Phase der Ausarbeitung hat zu Er-
wartungen geführt, die jetzt mit entschlossenen 
Anstrengungen  zur Intensivierung der Umset-
zung erfüllt werden müssen. Ein unverzichtba-
res Anliegen ist es weiterhin, der Alpenkonven-
tion und den fertig gestellten Protokollen für den 
gesamten Alpenraum raschestmöglich und 
flächendeckend Verbindlichkeit zu verleihen. 
Zudem ist eine intensivere Kommunikation mit 
den Institutionen der Europäischen Gemein-
schaft von Nöten. Dabei ist auf die Geltendma-
chung der Belange der Alpenkonvention und 
ihrer Protokolle innerhalb der europäischen 
Politiken ein besonderes Augenmerk zu legen. 
Von vielen wird die Alpenkonvention vor allem 
als bloß umweltpolitisches Instrument verstan-
den, ohne die der Alpenkonvention und ihren 
Protokollen innewohnenden Entwicklungspo-
tentiale zu erkennen.  

Tatsächlich sind die Alpenkonvention und ihre 
Zielsetzungen in der Öffentlichkeit zu wenig 
bekannt. Hier sind erhebliche gemeinsame 
Anstrengungen notwendig. Auch die hohen 
Erwartungen in Bezug auf die internationale 
Koordination von Politiken und Strategien für 
die strukturelle Entwicklung des Alpenraums 
und in Bezug auf den alpenweiten Erfahrungs-
austausch zwischen den vielfältigen lokalen 
Initiativen wird die Alpenkonvention mit ihren 
Organen erst im Rahmen der hier vorgestellten 
kohärenten Umsetzungsstrategie besser erfül-
len können. Eine wichtige Aufgabe in den 
nächsten Jahren wird die Anregung und Unter-
stützung konkreter Projekte sein, mit denen die 
Alpenkonvention für die Alpenbewohner mit 
Leben erfüllt wird. Durch Nutzung aller Ebenen 
– der  nationalen, regionalen und der lokalen – 
kann eine geeignete Bündelung der Kräfte 
durch die Alpenkonvention beträchtliche Syner-
gieeffekte bringen.  

Die Alpenkonvention hat bereits Vieles 
bewirkt 
Die Unterzeichnung der Alpenkonvention war 
ein Signal. Bereits durch ihre Existenz und 
durch einige gezielte Anregungen hat die Al-
penkonvention zu einer Stärkung des Gefühls 
der Zusammengehörigkeit in den Alpen beige-
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tragen und die Kooperation quer durch den 
Alpenraum zum Thema gemacht. Die bereits 
erwähnten Netzwerke, (Gemeindenetzwerk, 
Netzwerk der alpinen Schutzgebiete, Netzwerk 
der Alpenforscher) berufen sich ausdrücklich 
auf die Alpenkonvention und haben beträchtlich 
zur alpenweiten Zusammenarbeit beigetragen. 
Das Interreg-Programm „Alpenraum“ der Euro-
päischen Union bot und bietet die Möglichkeit, 
Impulse aufzunehmen und wegweisende Pro-
jekte zu finanzieren. Im Rahmen der Umset-
zung der Konvention wird darauf zu achten 
sein, dass auch diese Initiativen und ihre Ver-
bindungen zur Alpenkonvention besser wahr-
genommen und weiter gestärkt werden.  

1.3 Die Rolle des mehrjährigen 
Arbeitsprogramms 

Eine neue Arbeitsweise für die Umsetzung  
Seit der Unterzeichung der Rahmenkonvention 
1991 hat jede Präsidentschaft eigene Prioritä-
ten gesetzt und die Funktion eines Sekretariats 
für die Konvention wahrgenommen. 

Während die einzelnen Vertragsparteien für die 
Umsetzung der Vertragstexte auf ihrem Ho-
heitsgebiet verantwortlich sind,  haben  die 
Organe der Alpenkonvention folgende weitere  
Aufgaben: 

o Information der Öffentlichkeit  

o Überprüfung der Umsetzung  

o Beobachtung der Entwicklungen in den 
Alpen einschließlich der alpenspezifischen 
Forschung 

o Entwicklung gemeinsamer internationaler 
Initiativen  

o Unterstützung der Zusammenarbeit und 
des Erfahrungsaustauschs  

Ein Rahmenprogramm für sechs Jahre 
Nach Einrichtung des Ständigen Sekretariats 
bildet das mehrjährige Arbeitsprogramm einen 
mittelfristigen Rahmen für die Dauer von sechs 
Jahren, der die wichtigsten Aufgaben vorgibt. 
Die Zwei-Jahres-Programme der einzelnen 
Präsidentschaften sollen die Vorgaben ergän-
zen und konkretisieren. Nach der Hälfte seiner 

Laufzeit sollte das Mehrjahresprogramm über-
prüft werden, die darauf folgende Alpenkonfe-
renz beschließt eventuell nötige Änderungen.  

1.4 Prioritäten für die Umsetzung in 
den nächsten sechs Jahren 

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Her-
ausforderungen hat die Alpenkonferenz be-
schlossen, dass sich die gemeinsamen Umset-
zungsaktivitäten in den nächsten sechs Jahren 
an nachstehenden Prioritäten orientieren. Dies 
setzt voraus, dass alle Vertragsparteien alle 
von ihnen unterzeichneten Protokolle möglichst 
rasch ratifizieren und umsetzen.  

• Öffentlichkeitsarbeit – Die Alpenkonfe-
renz wird die Öffentlichkeit, die Politik und 
die Wissenschaft direkter ansprechen, eine 
aktive Kommunikationspolitik entwickeln 
und eine Plattform für strategische Diskus-
sionen über die Zukunft des Alpenraums 
bieten. Dabei sollen die Ziele einer integ-
rierten nachhaltigen Entwicklung verdeut-
licht werden.  

• Erfahrungsaustausch und Kooperation – 
Die Alpenkonferenz wird vermehrt Aktivitä-
ten entwickeln, um Kooperationen zu stär-
ken, und zur Entwicklung einer gemeinsa-
men Identität und einer gemeinsamen 
Handlungsfähigkeit im Alpenraum beizutra-
gen. Dabei sollen die Kommunen und Re-
gionen eine wichtige Rolle spielen. 

• Beobachtung und Interpretation der 
Entwicklungen, Alpenzustandsbericht – 
Als Basis für politische Entscheidungen und 
um zu einer gesamthaften Wahrnehmung 
von Entwicklungen in den Alpen beizutra-
gen, sollen Zustand und Entwicklung der 
Alpen in Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden Fachleuten beobachtet und inter-
pretiert werden. Ein „Alpenzustandsbericht“ 
wird die Ergebnisse der interessierten Öf-
fentlichkeit zugänglich machen. 

• Gemeinsame Projekte zu vier Themen-
schwerpunkten – In vier Themenberei-
chen sollen in enger Zusammenarbeit mit 
den Regionen und Kommunen vorrangige 
Anliegen aus allen Protokollen aufgegriffen 
werden (Mobilität, Erreichbarkeit, Transit / 
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Gesellschaft, Kultur, Identität / Tourismus, 
Freizeit, Sport / Natur, Land- und Forstwirt-
schaft , Kulturlandschaft) 

• Vervollständigung des Vertragswerks – 
Zu den meisten der in Artikel 2 der Rah-
menkonvention genannten Themengebie-
ten sind Protokolle ausgearbeitet worden. 
Die Alpenkonferenz wird ihre Aktivitäten 
verstärken, um die vier noch ausstehenden 
Gebiete, „Bevölkerung und Kultur“, „Luft-
reinhaltung“, „Wasserhaushalt“ und „Abfall-
wirtschaft“, einer Bearbeitung zuzuführen.  

• Zusammenarbeit mit anderen Bergregi-
onen und Konventionen – Die Alpenkon-
ferenz wird die Zusammenarbeit mit ande-
ren Bergregionen und Konventionen fort-
setzen. 

2 Themenschwerpunkte 
Die Protokolle der Alpenkonvention umfassen 
ein breites Themenspektrum. Jede Vertragspar-
tei ist verpflichtet, die von ihr ratifizierten Proto-
kolle umzusetzen. Der Überprüfungsausschuss 
der Alpenkonferenz hat die Aufgabe, diesen 
Umsetzungsprozess zu begleiten. Die aktive 
Umsetzung in den einzelnen Vertragsstaaten 
sowie der 2006 erstmals fällige Überprüfungs-
bericht werden wichtige Impulse für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit liefern.   

Die Organe der Alpenkonvention sollen darüber 
hinaus die Umsetzung in den einzelnen Staaten 
in geeigneter Form unterstützen, weitergehen-
de Kooperationen anregen, Synergien nutzen 
sowie eigene Initiativen entwickeln. Dabei müs-
sen sie, angesichts der begrenzten Ressour-
cen, thematische Schwerpunkte setzen.  

Im Bewusstsein, mit der Alpenkonvention und 
ihren Protokollen eine umfassende Strategie 
der nachhaltigen Entwicklung des gesamten 
Alpenraums in Händen zu haben, werden an-
gesichts der Fülle und Vielfalt der Themenstel-
lungen vorerst für die nächsten sechs Jahre 
folgende Themenbereiche als inhaltliche 
Schwerpunkte ausgewählt: 

• Mobilität, Erreichbarkeit, Transitverkehr  

• Gesellschaft, Kultur, Identität  

• Tourismus, Freizeit, Sport  

• Natur, Land- und Forstwirtschaft, Kultur-
landschaft  

Jeder dieser Schwerpunkte greift Themen aus 
mehreren Protokollen auf, alle Protokolle sind 
vertreten, doch werden bewusst Prioritäten 
gesetzt. Dabei wurde Themen der Vorzug ge-
geben, für die erstens besonderer Bedarf ge-
meinsamen Handelns besteht, die zweitens die 
Wechselwirkung verschiedenen Dimensionen 
einer nachhaltigen Entwicklung verdeutlichen, 
die drittens in ihrer Ausprägung alpenspezifisch 
sind, und die sich viertens dazu eignen, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl in den Alpen zu 
stärken.  

In allen Schwerpunkten tauchen sowohl The-
men von internationaler Bedeutung auf, bei 
denen die Vertragsparteien direkt aktiv werden 
können, als auch Themen, die in der Kompe-
tenz der Gemeinden und Regionen liegen, bei 
denen es vor allem um die Förderung von Er-
fahrungsaustausch und Kooperationen geht.  

In der folgenden Beschreibung der Themen-
schwerpunkte werden immer wieder  die glei-
chen Instrumente und Querschnittsaufgaben 
erwähnt. Diese werden im dritten Kapitel des 
Programms eingehender beschrieben. Als be-
sonders wichtiges Instrument betrachtet die 
Alpenkonferenz den „Alpenzustandsbericht“, 
der in regelmäßigen Abständen eine breitere 
Öffentlichkeit über Entwicklungen in den Alpen 
informieren soll. Die drei Querschnittsaufgaben 
sind: „Informieren und Kommunizieren“, „Beo-
bachten und Verstehen“, sowie „Erfahrungen 
austauschen“.  

Der deutsche Vorsitz hat für die Jahre 2003 und 
2004 ein Zehn-Punkte-Programm aufgelegt. 
Die Aktivitäten, die in diesem Rahmen von den 
Vertragsparteien, Netzwerken und Beobachtern  
gemeinsam begonnen wurden, werden fortge-
setzt. Die Themenschwerpunkte enthalten da-
her jeweils die bereits laufenden gemeinsamen 
Aktivitäten.  
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2.1 Mobilität, Erreichbarkeit, 
Transitverkehr 

Dieser Themenbereich verbindet die Themen 
Verkehr und Raumordnung1. Die Verkehrsprob-
lematik war von Anfang an eines der zentralen 
Themen der Alpenkonvention. Die Menschen in 
den Alpen sind unmittelbar davon berührt. Zu 
heftigen Diskussionen hat vor allem die starke 
Belastung einzelner Korridore durch den Tran-
sitverkehr geführt. Ein weiteres Thema, dem 
stärkere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll, 
sind Umfang und Ausmaß des inneralpinen 
Verkehrs. Nicht nur durch Verkehrsverlagerung, 
sondern auch durch Verkehrsvermeidung kann 
für Entlastung gesorgt werden (Entkopplung der 
Verkehrsentwicklung vom Wirtschaftswachs-
tum). Die Art der Siedlungsentwicklung und die 
Qualität der lokal vorhandenen Grundversor-
gung haben beträchtlichen Einfluss auf das 
individuelle Verkehrsverhalten und die Logistik.  

Die wichtigsten Themen 

• Förderung der Verkehrsverlagerung von 
der Strasse auf die Schiene und Stärkung 
des kombinierten Verkehrs 

• Aktionen, die das Mobilitätsverhalten beein-
flussen, um eine Entkopplung von Ver-
kehrsentwicklung und Wirtschaftswachs-
tums zu erreichen  

• Infrastrukturen und Logistikkonzepte für 
einen weniger belastenden Transitverkehr  

• Entwicklung von Strategien zur Reduktion 
der Belastungen durch den inneralpinen 
Güter- und Personenverkehr 

• Stärkung des öffentlichen Personenver-
kehrs (Anbindung der Tourismuszentren, 
inneralpine Verbindungen, intelligente Mo-
bilitätskonzepte etc.) 

• Gewährleistung der Erreichbarkeit von 
Dienstleistungen und Gütern (Nahversor-
gung) 

                                                      
1 Angesprochen sind damit vor allem die Proto-
kolle „Verkehr“ sowie „Raumplanung und nach-
haltige Entwicklung“, in geringerem Maße auch 
„Tourismus“, „Energie“, sowie „Naturschutz und 
Landschaftspflege“,  

• Verkehrssparende Siedlungsentwicklung 
und Flächennutzung unter Gewährleistung 
einer ausgewogenen Entwicklung auch im 
ländlichen Raum 

• Umsetzung der Kostenwahrheit im Verkehr 

Bereits laufende gemeinsame Aktivitäten 

• Untersuchung zur Verbesserung der alpen-
querenden Schienenkorridore und zur Ü-
bertragung der Methode des Aktionsplans 
Brenner  und Maßnahmen im Gotthardbe-
reich auf andere Transitkorridore (Arbeits-
gruppe Verkehr) 

• Erarbeitung von Indikatoren zur Beurteilung 
der Belastungen und Maßnahmen (Arbeits-
gruppe Verkehr und Arbeitsgruppe Umwelt-
ziele und Indikatoren) 

• Untersuchung zu den Kosten des Alpen-
verkehrs (Arbeitsgruppe Verkehr) 

Prioritäten für die nächsten sechs Jahre 

• Fortführung der begonnenen Untersuchun-
gen 

• Aufbau eines Beobachtungssystems im 
Rahmen des ABIS in Zusammenarbeit mit 
der AG Verkehr und Information der Öffent-
lichkeit über die Verkehrsentwicklung in 
den Alpen und die Belastung durch ver-
schiedene Arten von Verkehr (Transit/ in-
neralpin, Güter/ Personen, Straße/ Schiene 
etc.) 

• Fortführen der Diskussion über die ge-
wünschte Erreichbarkeit entlegener Berg-
gebiete (Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen, persönliche Mobilität, öffentli-
cher Verkehr etc.) 

• Unterstützung der Entwicklung von ver-
kehrsspezifischen Berechnungssystemen, 
die der Kostenwahrheit entsprechen und 
die den Einsatz der umweltfreundlichsten 
Verkehrsträger und –mittel begünstigen 

• Intensivierung der Zusammenarbeit im 
Hinblick auf eine Verbesserung der Verbin-
dungen im öffentlichen Personenverkehr 
innerhalb der Alpen und darüber hinaus, 
sowie der Angebote im öffentlichen Verkehr 
für Touristen.  
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• Erfahrungsaustausch zu verkehrsvermei-
dender Siedlungsentwicklung und Flächen-
nutzungsplanung sowie zur Verbesserung 
von Versorgung und Erreichbarkeit unter 
Gewährleistung einer ausgewogenen Ent-
wicklung auch im ländlichen Raum  

2.2 Gesellschaft ,Kultur, Identität 
Dieser Themenbereich bezieht sich auf ein 
besonders wichtiges Aktionsfeld, das im Text 
der Alpenkonvention mit dem Ziel einer wirk-
samen Umsetzung als vorrangig angesprochen 
wird2. Dieses Querschnittsthema umfasst drei 
grundlegende Diskussionsschwerpunkte: Le-
bensqualität, kulturelle Identität und Zusam-
menarbeit zwischen der inner- und außeralpi-
nen Bevölkerung.  

Die wichtigsten Themen 

• Intensivierung der Kommunikation und des 
Informationsaustausches innerhalb der Al-
pen und darüber hinaus (Medien, Vielspra-
chigkeit, Austauschprogramme, alpenweite 
Organisationen, Jugendarbeit etc.) 

• Tradition und Innovation – Fortentwicklung 
alpiner Lebenskulturen (Architektur und 
Kunst, Mode und Design, Essen und Trin-
ken etc.) 

• Lebensbedingungen in den Alpen (Da-
seinsvorsorge, Existenzgrundlagen, Bevöl-
kerungsentwicklung, neue Lebensstile etc.)  

Bereits laufende gemeinsame Aktivitäten 

• Arbeitsgruppe Bevölkerung und Kultur: 
Herausarbeitung möglicher Inhalte für ein 
Rechtsinstrument zum Thema „Bevölke-
rung und Kultur“ 

• Initiativen des Ständigen Sekretariats für 
Kooperationen mit den interregionalen Ar-
beitsgemeinschaften und dem Interreg-
Programm „Alpenraum“ der EU zu diesen 
Themen 

                                                      

                                                     

2 Damit werden vor allem Art.2, Absatz (2) a) 
der Rahmenkonvention sowie auch die Proto-
kolle „Raumordnung und nachhaltige Entwick-
lung“, „Tourismus“ und „Berglandwirtschaft“ 
angesprochen. 

Prioritäten für die nächsten sechs Jahre 

• Erarbeitung einer politischen Deklaration 
„Bevölkerung und Kultur“ bis zur IX. Tagung 
der Alpenkonferenz 2006, deren Umset-
zung vom Überprüfungsausschuss bewer-
tet wird.  

• Anregen von Ausstellungen, Veranstaltun-
gen, Wettbewerben und Publikationen zu 
alpenweiten Themen.  

• Anregen einer Debatte um die Zukunft von 
Besiedlungsformen  im Alpenraum 

• Förderung des Erfahrungsaustauschs und 
des Aufbaus von thematischen Netzwerken 
(z.B. Architektur, lokale Initiativen Daseins-
vorsorge) 

• Ausfindig machen von kulturellen Themen, 
die geeignet sind, ein Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit in den Alpen zu fördern 
(Projekte und Workshops, Jugendarbeit). 

• Aufbau eines eigenen internet-basierten 
Informationsdienstes zur Verbesserung der 
alpenweiten Kommunikation  

2.3 Tourismus, Freizeit, Sport 
Der Tourismus ist nicht nur ein Wirtschafts-
zweig, sondern hat auch kulturelle und soziale 
Dimensionen, die für die Entwicklungsmöglich-
keiten der Alpen von großer Bedeutung sind. Er 
hat die Natur und die Gesellschaft in den Alpen 
sowie die Wahrnehmung der Alpen weit über 
seinen direkten Beitrag zur Wirtschaftsleistung 
hinaus geprägt, ist andererseits aber auch auf 
eine intakte Natur angewiesen. Der Tourismus 
ist wie kein anderer Bereich mit den verschie-
densten Entwicklungsdimensionen und dem 
Leben in den Alpen verknüpft. Touristen und 
Einheimische nutzen zudem im Bereich Erho-
lung und Kultur vielfach die gleichen Angebote. 
Sport spielt in beiden Fällen eine sehr wichtige 
Rolle. Neue Trends im Sport konfrontieren Pla-
ner, Naturschützer, Investoren und Touristiker 
mit neuen Fragen. Das Themenfeld „Touris-
mus, Freizeit, Sport“ eignet sich daher sehr gut, 
um die vielfältigen Wechselwirkungen einer 
nachhaltigen Entwicklung zu verdeutlichen3.  

 
3 Damit sind vor allem das Protokoll „Touris-
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Die wichtigsten Themen 

• Die Destination Alpen im globalen und in-
neralpinen Wettbewerb (Veränderungen 
des globalen Tourismusmarktes, Konzent-
ration, Folgen des Klimawandels, Koopera-
tion etc.) 

• Tourismus und Sport (neue Sportarten und 
ihre Auswirkungen, transnationale Verhal-
tensregeln für Sportler etc.) 

• Tourismus und Kultur in den Alpen (Was ist 
Alpenkultur? Städte, ländliche Tradition, in-
terkulturelle Begegnung etc.) 

• Natur als Ressource für Tourismus und 
Freizeitwirtschaft, Grenzen für die Nutzung  

• Tourismus, Freizeitwirtschaft und regionale 
Entwicklung 

Bereits laufende gemeinsame Aktivitäten 

• Kooperation des Ständigen Sekretariats mit 
dem Projekt Via Alpina (Netzwerk alpenwei-
ter Wanderrouten, nachhaltige lokale Ent-
wicklung durch nachhaltigen Tourismus) 

• Initiative Italiens für Vereinbarungen im 
Bereich des Sports in den Alpen 

• Tourismusaktivitäten des Netzwerks alpiner 
Schutzgebiete 

• Erprobung eines „Auditing in Skigebieten – 
Leitfaden zur ökologischen Aufwertung“  

Prioritäten für die nächsten sechs Jahre 

• Untersuchung der Auswirkungen unter-
schiedlicher touristischer Konzepte im sich 
verändernden internationalen und inneral-
pinen Wettbewerb; Entwicklung gemeinsa-
mer Regelungen zur Vermeidung negativer 
ökologischer , sozialer und ökonomischer 
Folgen eines verschärften inneralpinen 
Wettbewerbs  

• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 
naturnahen Tourismus im Alpenraum 

                                                                               

                                                     mus“ aber auch die Protokolle „Verkehr“, „Berg-
landwirtschaft“, „Naturschutz und Landschafts-
pflege“, sowie das Thema „Bevölkerung und 
Kultur“ in Art.2, Absatz (2) a) der Rahmenkon-
vention angesprochen. 

• Hinwirken auf eine internationale Vereinba-
rung zur Ferienstaffelung  

• Anregen von Konzepten zur Kooperation 
zwischen Tourismuswirtschaft, Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft und Handwerk 

• Öffentlichkeitsarbeit zum Thema nachhalti-
ger Tourismus in Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Netzwerken. Präsentation 
der Alpen als aktive, zukunftsorientierte 
Region. Einführung eines Förderpreises. 

• Erprobung des „Auditing in Skigebieten“ in 
weiteren Vertragsstaaten (D / I/  F …), Wei-
terentwicklung der Methodik, Formulierung 
von Anforderungen an einen umweltver-
träglichen Betrieb von Skigebieten im Rah-
men eines erweiterten freiwilligen Auditings. 

• Herausarbeitung der Rolle des Alpenraums 
als historischer und aktueller Begegnung-
sort großer europäischer Kulturen. Anre-
gung von entsprechenden Tagungen, E-
vents und touristischen Angeboten. 

2.4 Natur, Land- und 
Forstwirtschaft, 
Kulturlandschaft  

Natur und Kulturlandschaft sind die wohl wich-
tigsten Ressourcen des Alpenraums. Sie sind 
durch menschliche Aktivitäten, insbesondere 
die Land- und Forstwirtschaft, seit jeher geprägt 
und seit einigen Jahrzehnten in ihrer jetzigen 
Form und Vielfalt vermehrt gefährdet. Eine Be-
einträchtigung dieser Ressourcen bedroht die 
Lebensqualität und wirtschaftliche Tätigkeiten. 
Durch menschliche Einflüsse (wie etwa den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft oder die 
Klimaveränderung) haben auch naturbedingte 
Risiken zugenommen.  

Neue Perspektiven für eine nachhaltige Bewirt-
schaftung der Kulturlandschaft, für die Weiter-
entwicklung ländlicher Lebensformen und für 
den Schutz sensibler Gebiete vor zerstöreri-
schen Eingriffen zu entwickeln, ist eine Kern-
aufgabe der Alpenkonvention4.   

 
4 Deshalb greift dieser Schwerpunkt ganz 
selbstverständlich Themen aus allen Protokol-
len auf. 
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Die wichtigsten Themen 

• Land- und Forstwirtschaft (Kulturlandschaft, 
hochwertige Lebensmittel, Schutzwald, E-
nergie aus Biomasse, ländliche Lebensfor-
men, sinkende Attraktivität, neue Einkom-
mensquellen, multifunktionelle Rolle, Ag-
rarpolitik etc.) 

• Erhalt von Landschaften, Lebensräumen 
und Arten (Offenhalten der Landschaft, 
Bewirtschaftung, Biodiversität, Schutzge-
biete, Biotopvernetzung, Bodenschutz etc.)  

• Klimawandel und Naturgefahren (Progno-
se, Prävention, Folgen für Siedlungsent-
wicklung, Land- und Forstwirtschaft) 

• Die Ressource Wasser (Trinkwasser und 
Wasserkraft für die umliegenden Regionen, 
Klimawandel und Wasserhaushalt, Glet-
scherschutz, Beschneiung, Hochwasser) 

• Raumordnung und Regionalpolitik (Nut-
zungsänderungen, Natur-/ Kulturlandschaft, 
öffentlichen Infrastruktur, flächensparende 
Siedlungsentwicklung, ländliche Entwick-
lung) 

Bereits laufende gemeinsame Aktivitäten 

• Intensive Zusammenarbeit und wirkungs-
volle Öffentlichkeitsarbeit im „Netzwerk Al-
piner Schutzgebiete“ seit 1995 

• Studie grenzübergreifende Schutzgebiete 
(2004) 

• Einrichtung der „Plattform Naturgefahren“ 
durch die VIII. Tagung der Alpenkonferenz 
(2004) 

Prioritäten für die nächsten sechs Jahre 

• Formulierung von Erwartungen an die EU-
Landwirtschaftspolitik aus der Sicht des Al-
penraums  

• Erfahrungsaustausch zur integrierten nach-
haltigen ländlichen Entwicklung in den Al-
pen 

• Aktivitäten der Plattform Naturgefahren 

• Weitere Schritte zur grenzübergreifenden 
Vernetzung von Schutzgebieten und Ver-

knüpfung mit anderen ökologisch bedeut-
samen Strukturen 

• Entwicklung von alpenweiten Konzepten 
zum Umgang mit Trinkwasserressourcen 
und Wasserkraft   

• Entwicklung von alpenweiten Konzepten zu 
Gletscherschutz, Hochwasserschutz und 
Beschneiung 

• Erfahrungsaustausch über Konzepte und 
Maßnahmen zur Verminderung von Flä-
chenzerschneidung und zur Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme 

3 Instrumente und Aufgaben  

3.1 Der Alpenzustandsbericht 
Die Alpenkonferenz misst unter den Instrumen-
ten für die Umsetzung der Alpenkonvention 
dem „Alpenzustandsbericht“ eine besondere 
Bedeutung bei. 

Der Alpenzustandsbericht soll einer breiteren 
Öffentlichkeit in regelmäßigen Abständen zu 
den wichtigsten Entwicklungen in den Alpen 
Informationen und Einschätzungen liefern. Poli-
tik und Verwaltung soll er als Grundlage für die 
Entwicklung von Strategien dienen. Das ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, die nur etappenweise 
realisiert werden kann, denn dafür ist es not-
wendig, umfangreiche Kooperationsnetzwerke 
aufzubauen, sowohl mit den Institutionen, die in 
Mitgliedsstaaten Daten sammeln, als auch mit 
den Forschern Experten, die die Daten und 
Trends interpretieren und die Herausforderun-
gen benennen können. Der Alpenzustandsbe-
richt muss die Zielsetzung einer nachhaltigen 
Entwicklung der Alpen  verdeutlichen und des-
halb sowohl über ökologische, als auch über 
ökonomische und gesellschaftliche Entwicklun-
gen berichten.  

Von der Arbeitsgruppe „Umweltziele und Indika-
toren“ wurde in der Tradition der Umweltbe-
richterstattung bereits ein umfangreiches Indi-
katorensystem erarbeitet, das einen wichtigen 
Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Alpen-
zustandsberichts darstellen wird.  
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3.2 Querschnittsaufgaben 
In der praktischen Umsetzung des mehrjähri-
gen Arbeitsprogramms spielen immer die glei-
chen Querschnittsaufgaben eine herausragen-
de Rolle. Sie strukturieren nicht nur die interne 
Arbeit, sondern bestimmen auch die konkrete 
Form, die konkreten Produkte und Dienstleis-
tungen, mit denen die Einrichtungen der Alpen-
konvention nach außen treten.  

Informieren und Kommunizieren 
Nach der Aufbauphase ist Information und 
Kommunikation eine wichtige Aufgabe der ge-
meinsamen Einrichtungen der Alpenkonvention. 
Nach langen Jahren, in denen man in der Öf-
fentlichkeit wenig von der Alpenkonvention 
gehört hat, sind die Erwartungen groß. Die Poli-
tik, die Fachwelt und die Öffentlichkeit innerhalb 
und außerhalb der Alpen müssen in geeigneter 
Weise angesprochen werden. Die Kommunika-
tionsstrategie sieht eine differenzierte Palette 
von Produkten und Interaktionsmöglichkeiten 
vor. Die Realisierung der wesentlichen Elemen-
te der Kommunikationsstrategie (Internetportal 
mit vielfältigen Informationen und Werkzeugen, 
Publikationsreihe „Alpensignale“, Öffentlich-
keitsarbeit) hat hohe Priorität, da sie für die 
politische Rolle der Alpenkonvention wichtig 
sind und viele andere Aktivitäten des Arbeits-
programms davon abhängen.  

Beobachten und Verstehen  
Das neu eingerichtete Ständige Sekretariat wird 
ein Alpenbeobachtungs- und Informationssys-
tem (ABIS / SOIA) aufbauen, das auf einer 
engen netzwerkartigen Kooperation mit Institu-
tionen in den Vertragsstaaten und mit der 
Fachwelt beruht. Das ABIS wird die fachlichen 
Grundlagen für den Alpenzustandsbericht lie-
fern. Darüber hinaus wird es allen, die sich mit 
Entwicklungen in den Alpen befassen, vor allem 
über das gemeinsame Internet-Portal verlässli-
che Informationen und kompetente Einschät-
zungen bieten und sich dabei um eine ganzheit-
liche Darstellung des Alpenraumes bemühen.  

Erfahrungen austauschen  
Für eine nachhaltige Entwicklung des Alpen-
raums sind lokale und regionale Aktivitäten von 

großer Bedeutung. Die gemeinsamen Einrich-
tungen der Alpenkonferenz werden diese vor 
allem durch die Förderung des Erfahrungsaus-
tauschs, die Anregung grenzüberschreitender 
und interregionaler Kooperationen und den 
Aufbau von alpenweiten Netzwerken wirksam 
unterstützen. Das Ständige Sekretariat hat be-
reits Partnerschaftsvereinbarungen mit Netz-
werken und Projekten abgeschlossen. Die al-
penweiten Umsetzungsnetzwerke (Gemeinden, 
Schutzgebiete, Forscher und in Zukunft noch 
andere), das EU-Interreg-Programm, die drei 
Arbeitsgemeinschaften der Alpenregionen (Ar-
ge ALP, Arge Alpen-Adria, COTRAO) und die 
Regionen werden als Mittler eine wichtige Rolle 
spielen. Gemeinsame Werkzeuge für einen 
systematischen Erfahrungsaustausch (Projekt-
datenbank, Evaluationsmethoden, Internetforen 
etc.), gemeinsame Ressourcen (Karten, För-
derdatenbank) und gemeinsame Veranstaltun-
gen werden die wichtigsten Hilfsmittel sein, die 
das Ständige Sekretariat dem wachsenden 
Kreis seiner Partner zur Verfügung stellt. Damit 
sollen nicht nur fachliche Netzwerke, sondern 
auch der interdisziplinäre Austausch gefördert 
werden.  

Zur Querschnittsaufgabe Erfahrungsaustausch 
gehört auch die Partnerschaft mit anderen 
Bergregionen. Hier haben die Alpenkonferenz 
und die einzelnen Vertragsparteien bereits viel 
getan. Diese Unterstützung soll fortgeführt und 
verstärkt werden.   
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Anhang: Übersicht über den Stand der Protokolle 
Stand: 1.11. 2004 

Land 

Protokoll 

 AT CH DE FR FL IT MC SL EG 

Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung 

U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

16.10.98 
 

20.12.94 
12.07.02 
18.12.02 

20.12.94 
 

16.10.98 
18.04.02 
18.12.02 

20.12.94 
 

20.12.94 
27.01.03 
27.04.03 

20.12.94 
28.01.04 
28.04.04 

20.12.94 
 

Berglandwirtschaft U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

16.10.98 
 

20.12.94 
12.07.02 
18.12.02 

20.12.94 
15.11.02 
15.02.03 

16.10.98 
18.04.02 
18.12.02 

20.12.94 
 

20.12.94 20.12.94 
28.01.04 
28.04.04 

20.12.94 
 

Naturschutz und 
Landschaftspflege 

U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

16.10.98 
 

20.12.94 
12.07.02 
18.12.02 

20.12.94 
 

16.10.98 
18.04.02 
18.12.02 

20.12.94 
 

20.12.94 20.12.94 
28.01.04 
28.04.04 

20.12.94 
 

Bergwald U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

16.10.98 
 

27.02.96 
12.07.02 
18.12.02 

27.02.96 16.10.98 
18.04.02 
18.12.02 

27.02.96 
 

27.02.96 
 

27.02.96 
28.01.04 
28.04.04 

 

Tourismus U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

16.10.98 
 

16.10.98 
12.07.02 
18.12.02 

02.12.98 16.10.98 
18.04.02 
18.12.02 

08.02.01 
 

16.10.98 
27.01.03 
27.04.03 

16.10.98 
28.01.04 
28.04.04 

 

Bodenschutz U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

16.10.98 
 

16.10.98 
12.07.02 
18.12.02 

02.12.98 16.10.98 
18.04.02 
18.12.02 

31.10.00 16.10.98 
27.01.03 
27.04.03 

16.10.98 
28.01.04 
28.04.04 

 

Energie U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

31.10.00 16.10.98 
12.07.02 
18.12.02 

02.12.98 08.04.02 
18.04.02 
18.12.02 

08.02.01  16.10.98 
28.01.04 
28.04.04 

 

Verkehr U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

31.10.00 31.10.98 
12.07.02 
18.12.02 

31.10.00 31.10.00 
18.04.02 
18.12.02 

31.10.00 31.10.00 
 

06.08.02 
28.01.04 
28.04.04 

 

Beilegung von Streitigkeiten U 
R 
K 

31.10.00 
14.08.02 
18.12.02 

31.10.00 31.10.00 
12.07.02 
18.12.02 

31.10.00 
15.11.02 
15.02.03 

31.10.00 
18.04.02 
18.12.02 

31.10.00 31.10.00 
27.01.03 
27.04.03 

06.08.02 
28.01.04 
28.04.04 

 

U = Unterzeichnung 

R = Ratifizierung (bzw. Genehmigung in FR) 

K = In-Kraft-Treten 

AT = Österreich 

CH = Schweiz 

DE = Deutschland 

FR = Frankreich 

FL = Liechtenstein 

IT = Italien 

MC = Monaco 

SL = Slowenien 

EG = Europäische Gemeinschaft 
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